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Dríngende Anfrage der Stadt Golßen, Amt Unterspreewald, Landkreís

Dahme-Spreewald

Ihr Schreίben vom 07.08.2023

Sehr geehrter Herr Schulz,

Sίe haben in Ihrem o.g. Schreίben um díe Prüfung und díe Entscheídung üЬeг den
Beschluss 57-2023 der Stadtverordnetenversammlung (SVV) der Stadt Golßen

vom 24.07.2023 durch das Ministeríum des Innern und für Kommunales gebeten.

Dieser Beschluss sieht die Kündίgung des öffeπtlίch-rechtlichen Vertrages vom
30.11.2012 űber die Neubildung des Amtes Unterspreewald unter Auflősung der
Amter Golßener Land und Unterspreewald vor.

Ihrer Bitte kann ich jedoch nicht entsprechen, da die für die Änderung eίпes Amtes
und die Bildung einer amtsfreien Gemeinde erforderiichen gesetzlichen
Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Für eίneп prűfungsfähίgen Antrag auf Strukturänderung muss u.a. nach § 134
Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) neben

der Durchführung eíner Beratung durch díe Untere Kommunalaufsíchtsbehőrde
eίпe őffentlích-rechtlίche Vereinbarung zwischen alien Gemeínden des Amtes
abgeschlossen werden, welche die Eínzelheiten zur Anderung regelt, Die

Vereinbarung muss sodann in a11en Gemeindevertretungen positiv beschlossen

werden.
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Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass der in Rede stehende Beschluss 57-

2023 der SW Golßen durch den Amtsdirektor beanstandet worden ist und daher

eine aufschiebende Wírkung bezüglích der Umsetzung besteht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Mínísteríum des Innern

und fűr Kommunales

Willuhn

Das Dokumeпt ísi dígital ersteΠt, elektronisch schlussgezeíchпet und ohne Unterschrift gültig.
-- -- -- _ ~



Beschlussvorlage BV 57-2023 — Neufassung nach Antwort des MIK vom
18.08.23

Beratungsgegenstand:

Kündigung des öffentlìch-rechtlichen Vertrages vom 30.11.2012 durch die Stadt
Golßen zur Kommunalwahl 2024

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Golßen beschließt:

1 Die Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 30.11.2012 und die
Bildung der amtsfreien Gemeinde ;,Stadt Golßen ,

2. Die Kiándigung so11 möglìchst zur Kommunalwahl 2024 wirksam werden, um
�.�R�V�W�H�L�Õ���� �• �w���H�L�Q�H���]�X �V�l�W�]�O�L�F�K�H���%�• �U�J�H�U�Q�Õ�H�w�V�w�H�U�Z�D�'�Õ�L���]�X ���Y �H�U�P�H�L�G�H�Q��

3. Der Amtsdirektor wird beauftragt, eíne öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur
Anderung des Amtes Unterspreewald und der Bildung der amtsfreien
Gemeinde „Stadt Golßen" zu erarbeiten, welche die Einzelheiten zur
Anderung des Amtes beinhaltet und diese zur Beschlussfassung ín allen 10
amtsangehörígen Gemeìnden bis zum 30.11.2023 vorzulegen.

4. Die Regelung des Austrittes der Stadt Golßen, sowie der Vermögenswerte des
Amtes Unterspreewald in der Stadt Golßen und ihrer Ortsteile erfolgt gemäß §
10 des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 30.11.2012 in Form eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Unterspreewald und der
Stadt Golßen.

5. Beide Verträge sinι gemäß § 134 Abs. 1 BbgKVerf i.V. mit dem Schreiben des
MIK vom 18.08.23 dem Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) zur
Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

6. Der Aufbau der Verwaltung der Stadt Golßen ist Angelegenheít der dann
amtsfreien Gemeinde „Stadt Golßen" und erfolgt in einer noch festzulegenden
Übergangszeit durch den hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Golßen.
Während der Übergangszeit übernimmt das Amt Unterspreewald die
Verwaltung der Stadt Golßen. Dafür íst die von der Stadt Golßen zu zahlende
Amtsumlage zu verwenden.

7. Die aktuelle Fassung der Beschlussvorlage, das Schreiben des MIK vom
18.08.23 sowie das Abstimmungsergebnis sind im Ratsinformationssystem in
der heutigen Sitzung zu hinterlegen.

Begrűndung:

Mít Schreíben vom 07.08.23 wandten wír uns hílfesuchend an das Mínísterium
des Innern und fűr Kommunales, da nach wie vor weder der Amtsdirektor noch
díe Kommunalaufsícht klare Aussagen zu dem ausdrűcklíchen Willen der
Stadtverordnetenversammlung (vg1. BV28-2023 vom 24.04.23) treffen konnten.
Offensíchtlich haben beíde auch bísher nìcht díe Beratung des MIK ín
Anspruch genommen. Erfreulícherweíse erhielten wir nun mìt Datum vom
18.08.23 eíne sehr zűgíge Antwort mít den entsprechenden Hínweisen fűr díe
erforderlíchen Voraussetzungen zum Austrítt der Stadt Golßen.



Mít den nunmehr vorgenommen Anderungen in der BV 57-2023 tragen w ir
sowohl den Anmerkungen des Amtsdírektors a1s auch den Hínweísen des MIKs
Rechnung.

Auch die Außerungen der Bűrgermeísterín ín der Öffentlíchkeit zum
vermeíntlíchen „Durchdrűcken" der Angeiegenheít haben wír aufgegríffen,
dass der vorgegebene Zeítplan aus wirtschaftlíchen Grűnden eíne Ríchtschnur
seín sollte. Darűber hínaus seí an díeser Stelle der Hinweís erlaubt, dass das
Thema seít mehr a1s 2 Jahren dískutíert w írd.

Die ín der Zw ischenzeít durch den Amtsdírektor in den anderen Gemeínden
vorgelegten Beschlűsse sínd rechtswídrig, da sie weder den vom MIK
geforderten Inhalt haben noch a11e erforderlíchen Informatíonen und darűber
hinaus ausschließlich eínen díe Stadt Golßen betreffenden Sachverhalt enthält,
fűr den anderen Gemeínden schlichtweg die Verbands- und Organkompetenz
fehlt.

Für die grundsätzliche Entscheidung zu diesem Schritt, wird auf die Begründung zum
Beschluss BV 28-2023 in der SVV am 24.04.2023 verwiesen. Erschwerend bzw.
zusätzlich den Antrag begründend, wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung des
Amtes Unterspreewald im Juni 2023, die für dieses Jahr zu zahlende Amtsumlage
um drei Prozent erhöht. Für die Stadt Golßen bedeutet das weitere 55.000 Euro
Kosten, die nicht in die Stadt investiert werden.

Das mit dem Beschluss beauftragte Prüfergebnis zu den Möglichkeiten der Stadt
Golßen, sich im Rahmen der Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 GG wieder selbst
zu verwalten, sollte bis zum 30.06.2023 vorliegen.

Am 25.04.2023 fand ein Beratungsgespräch im Rathaus der Stadt Golßen mit der
Leiterin und einer weiteren Bediensteten der Kommunalaufsicht des Landkreises
Dahme-Spreewald sowie Vertretern der SVV Golßen, der ehrenamtlichen
Bürgermeisterin und Vertretern der Amtsverwaltung statt.
Da keine hilfreichen, bzw. nicht den konkreten Sachverhalt treffenden Aussagen
getroffen bzw. Vorgehensweisen festgehalten wurden und die Vertreter der
zuständigen Kommunalaufsicht Iediglich Ihre persönlichen Meinungen zum
Sachverhalt, äußerten, erfolgte mit Schreiben vom 26.04.2023 eíne klarstellende
Nachfrage bei der Kommunalaufsicht durch die UBL-Fraktion Golßen, auf die es bis
heute keine Antwort gibt.

Nach Mitteilung des Amtsdirektors vom 30.06.2023 fand am „31.05.2023 eíne weitere
Besprechung in den Räumen der Kommunalaufsicht (KA) mit dem
Kämmerer, Hı: Kőnŕg, und dem Amtsdírektor", ohne Vertreter der Stadt Golßen, statt.

Nach Mitteilung des Amtsdirektors, kann im Ergebnis seiner Gespräche mit der
Kommunalaufsicht „eine abschlŕeßende rechtlŕche Pn)fung und Wűrdŕgung dieses
komplexen Sachverhalts innerhalb der Frist bís zum 30.06.2023 nícht erbracht
werden".

Es handelt sich beim vorliegenden Antrag um die Geltendmachung des
verfassungsrechtlich garantierten Anspruches auf Selbstverwaltung aus Art. 28 GG
und ist formell nur eine Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages einer



Gemeinde von 10, unter Beibehaltung der übrigen Amtsstruktur mit 9
amtsangehörigen Gemeinden. Der öffentlich-rechtliche Vertrag bleibt fiár die anderen
9 Gemeinden bestehen. Die nicht Iösungsorientierte Bearbeitung durch die
Amtsverwaltung bzw. die Kommunalaufsicht eines, wenn auch einmaligen, aber nicht
sehr komplexen Sachverhaltes ist kaum noch nachvollziehbar.
Das Vertrauen in eine sach- und fachgerechte und vor a11em effiziente und
wirtschaftliche Verwaltung durch das Amt Unterspreewald ist ín den Ietzten Jahren
weitestgehend verloren gegangen. Bürgernähe und Dienstleitungscharakter sind
durch ein fast Ieerstehendes Venиaltungsgebäude am HAUPTsitz in der Stadt
Golßen schlichtweg verloren gegangen.

Die UBL-Fraktion behält sich eine Akteneinsicht im Rahmen des § 29 BbgKVerf vor,
um zu prüfen, welche Bemühungen zur Aufklärung des Sachverhaltes seit dem
24.04.2023 unternommen wurden.

Auf die bisher vorliegenden Argumente/Einschätzungen der Verwaltung so11 dennoch
im Rahmen dieser Begründung eingegangen werden, um den vorliegenden
Beschluss transparenter zu gestalten und nicht unnütz weitere Zeit verstreichen zu
Iassen.

1. Dìe Amtsverwaltung und Kommunalaufsicht sprechen immer wieder von
einem Gebietsänderungsvertrag und den damit verbundenen rechtlichen
Voraussetzungen.

Da jedoch die Stadt Golßen mit ihren Ortsteilen innerhalb ihres Stadtgebíetes keine
Änderunp vornehmen mőchte. erfolgt hier eben aerade keine Gebŕetsänderuna.

2. Nach der von der Amtsverwaltung vertretenen Rechtsauffassung würde es
sich bei der Ausgliederung/dem Austrítt der Stadt Golßen aus dem Amt
Unterspreewald um eìn Verfahren analog der Änderung des Amtes i.S.d § 134
Abs. 1 BbgKVerf handeln. Demnach können Gemeinden eines Landkreises,
die unmittelbar aneinandergrenzen, nach Beratung durch die KA ein Amt
bilden, ändern oder auflösen.
Eíne Änderung eines Amtes Iiegt dann vor, wenn sich der Mitgliederbestand
eines bestehenden Amtes durch Ausscheiden einer Gemeinde oder
Hinzutreten mindestens einer weiteren Gemeinde oder durch
Zusammenschluss von amtsangehörigen Gemeinden zu einer Gemeinde
ändert. (Schumacher Kommentar, § 134, Er1. 3.6)

Bis dahin folaen wir der Auffassung der Verwaltuna und ergänzen durch den
aktuellen Kommentar von Muth /Mai 2023 Rd.Nr. 1-4 wíe folgt: Mit Inkrafttreten des
Gesetzes zur Weiterentwicklung der aemeindlíchen Ebene vom 15.10.2018 (GVBl. 1
[Nr. 22]) am 16.10.2018 ist díe Bíldung neuer Ämter ab díesem Zeitpunkt nicht mehr
mőglŕch. Ämter kőnnen nur noch ŕn ŕhrem Bestand aeändert oder aufgelőst oder mít
anderen Ämtern zusammenaeschlossen werden.

Díe őffentlίch-rechtlíche Vereinbarung űber die Änderung von Ämtern muss
gemeŕnwohlverträglích seín und insbesondere den in ~ 133 BbgKVerf gereaelten
Voraussetzungen genűgen. um genehmígungsfähig zu seín. Das heißt. im Amt
műssen míndestens 3 amtsangehőrige Gemeinden mit insáesamt mindestens 5.000



Einwohnern verbleiben. Vorrang vor eíner Anordnung durch das fűr Inneres
zuständiae Ministerium hat díe Inítíative der Gemeίnde.1

Aus unserer Sicht ist der Verbleib der Stadt Golßen im Amt Unterspreewald nicht
gemeinwohlverträglich. Die Stadt zahlt den mit Abstand arőßten Tei1 der
Amtsumlage, davon fließt jedoch nichts in díe Stadt zurűck. Projekte der Stadt
(Funktionsbau Sportplatz. Bolzplatz etc.) werden nícht vorangebracht, das Rathaus
fast Ieergezogen, man trífft im Hauptsitz des Amtes keinen Ansprechpartner, mit
Ausnahme des Ordnun_gsamtes an. Fast a11e Fachämter sitzen mittlerweile ín
Schőnwalde. Auch der Amtsdirektor hat keine festen Sprechtaáe mehr am Hauptsítz,
selbst die von íhm versprochenen zwei Tage sind nicht repräsentatív fűr einen
Hauptsítz. Golßen ist míthin die einzige Stadt im Amt Unterspreewald.

Keine der anderen amtsanaehőrigen Gemeinden war in den Ietzten 2 Jahren bereít,
mit anderen Gemeinden zusammenzugehen, um die Verwaltung zu entlasten und
damit dem Vorschlag der Agenda 2024 zu folgen. Dies wäre aus unserer Sícht die
einzige vernűnftige Alternatíve gewesen, das Amt Unterspreewald arbeitsfähip und
effektív zu erhalten.

Die zur Anderung von Amtern notwendigen Eínzelheiten sind durch őffentlich-
rechtlíche Vereínbarung zwischen den beteiligten Gemeinden eines Landkreises zu
regeln.2 Vorliegend ist NUR die Stadt Golßen betroffen, sodass es ledíglich einer
őffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Golßen und dem Amt bedarf.
(Ziff.3 des Beschlusses)

Voraussetzung fűr den Abschluss einer őffentlích-rechtlichen Vereŕnbarung pemäß ô
134 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf íst, dass Besch/űsse der Gemeíndevertretungen nach
Abs. 1 Satz 4 vorlíegen. Da die Norm keín besonderes Quorum vorsieht, werden díe
Besch/űsse gem. § 39 Abs. 2 mít der Mehrheit der auf Ja oder Neín lautenden
Stimmen (einfache Mehrheit) gefasst.3 Das bedeutet, dass es Iediglich des
Besch/usses der betroffenen Gemeínde, hier der Stadt Golßen, bedarf, was mit dem
vorliegenden Beschluss erfűllt wäre. Die űbrigen Gemeinden werden per őffentlich-
rechtlichem Vertrag vom 30.11.2012 durch das Amt vertreten.

Añdernfalls wäre auch nícht nachvollziehbar, weshalb der Gesetzgeber keine
Re �H�F�a�O�X�Q�T���I�&�U���G�H�Q���)�D�������J�H�W�U�R�I�I�H�Q���K�D�W�� dass �H�L�Q�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���G�H�Q���%�H�V�F�K�O�X�V�V���&�E�H�U���G�H�Q
Austritt der Stadt Golßen ablehnt. Der Gesetzgeber kann folplich nur den Beschluss
fordern, fűr die Gemeinde, fűr die sich Situation ändert. Fűr die űbrígen 9 Gemeinden
des Amtes ändert sich an der von íhnen gewählten Form der Verwaltung nŕchts.
Sollte das Amt durch den Austritt der Stadt Golßen wiederum nícht mehr díe
Voraussetzungen des § 133 BbgKVerf erfűllen, so wäre der őffentlich-rechtliche
Vertrag durch das M/K zu versagen.

Oder anders ausgеdrűckt: Anderen amtsangehőrigen Gemeinden kann nicht die
Entscheidungsbefugnis űber das verfassungsrechtlích verankerte Recht der Stadt
Golßen auf Selbstverwaltung durch ablehnenden Beschluss űbertragen werden.

1Muth, Potsdamer Kommentar, § 134 BbgKVerf, Rn. 1

2 Muth, Potsdamer Kommentar, § 134 BbgKVerf, Rn. 2

~ Muth, Potsdamer Kommentar, § 134 BbgKVerf, Rn. 4



Oder noch anders formuliert: Beim Eintrítt in den őffentlich-rechtlichen Vertraa zur
Verwaltung durch das Amt Unterspreewald ím Jahr 2012 hat auch nur jede
Gemeinde fűr sich einen Beschluss zum Beitrítt gefasst und nícht noch jeweils fűr die
anderen 9 Gemeínden besch/ossen, dass sie beitreten dűrfen. Eín ablehnender
Besch/uss hätte auch nur dazu aefűhrt, dass die jeweílige Gemeínde sich nicht durch
das Amt Unterspreewald verwalten Iässt.

З. Der Amtsdirektor hat iaut seiner Mitteilung vom 30.06.2023 „Jedoch Zweifel, ob
eine Amtsänderung durch Neubildung einer amtsfreien Gemeinde ohne
Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde durch den Gesetzgeber
gewollt ist, da die Ausgliederung a1s amtsfreíe Gemeinde nicht gesetzlich
normierf ist. Im Umkehrschluss kann eíne Ausglíederung gleichwohl
grundsätzlích mőglich seín".

Ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf Selbstverwaltung muss durch eine
Iandesgesetzliche Regelung nicht zusätzlich normiert sein. Das gehőrt zur
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublík. Im Űbrigen verlieren Gemeínden
durch díe Verwaltung durch ein Amt nie íhre Selbstständigkeit und ihre Hoheitsrechte
(Gebietshoheit. Personalhoheit. Finanzhoheit. Planunc,~shoheit und satzungshoheít),
was sích durch einen eigenen Haushalt, durch eigene Städteplanung, Hauptsatzung
und eigenes Personal verdeutlicht. Es handelt sich also nicht um ..Neubildung einer
amtsfreien Gemeinde".

4. Der Amtsdirektor ist weiterhin der Auffassung, dass ohne abschließende
Prüfung foigende Voraussetzungen erfüllt sein müssen:
a) Gebietsänderungsvertrag

Da es sich nicht um eine Gebietsänderung handelt (vg1.1.) bedarf es auch keines
Gebietsänderungsvertrages

b) Zu Beginn sind Beschliásse der Gemeindevertretungen iáber die Aufnahme
von Vertragsverhandiungen zur Erarbeitung eines Vertragsentwurfs der
öffentlich-rechtlichen Vereínbarung zur Anderung des Amtes notwendig.

Vergleiche híerzu ausführlích unter Ziff. 2

c) Zustimmung anderer Gemeinden zum Gebietsänderungsvertrag

Es handelt sich nicht um eine Gebietsänderung und bezüglich der anderen
Gemeinden vg1. ausfűhrlích Zíff.2

d) Genehmigung MIK

Das ist insofern korrekt, a1s dass der őffentlích-rechtliche Vertraa aus Ziff. 3 des
Beschlusses zur Genehmigun_p durch das MIK vorzulegen ist.
Die Mitteilung des Amtes vom 30.06.2023 enthält auch ein Fazit, dass zu dem
Schluss kommt, dass „Die Ausgliederung der Stadt Golßen aus dem Amt



Unterspreewald ...im Rahmen der Anderung des Amtes wohl grundsatzlích möglřch"
ist,
„wenn die nach § 134 Abs. 1 BbgKVerf erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sŕnd".

Nach unserer zusammenfassenden Betrachtung der Argumente unter
Zugrundelegung der gültigen Rechtslage bestehen diese Voraussetzungen aus dem
mehrheitlich beschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Amt
Unterspreewald, vertreten durch den Amtsdirektor und der Stadt Golßen, vertreten
durch die Bürgermeisterin und der Genehmigung durch das MIK.

Im Vertrag enthalten sein muss die Vermögensauseinandersetzung.

Regelungen zur Personalüberleitung bedarf es nicht zwingend, da die Mitarbeiter/
innen der Stadt weiterhin bei der Stadt Golßen beschäftigt werden. Sollte sich
herausstellen, dass im Amt zu viel Personal beschäftigt wird, kann den Mitarbeitern
im Rahmen des § 613a BGB ein entsprechendes Angebot unterbreitet werden.
Darüber hinaus wird der neue Hauptverwaltungsbeamte die erforderiichen Stellen fur
die Verwaltung der Stadt Golßen rechtskonform ausschreiben.

Dieser Beschluss ist von großem öffentlichem Interesse. Zahlreiche interessierte
Fragen sind an uns herangetragen worden. Aus diesem Grund ist diese Begründung
etwas ausführlicher ausgefallen. Es erschließt sich uns nicht, weshalb der
verfassungsrechtlich verankerte und garantierłe Anspruch auf Selbstverwaltung einer
Gemeinde die Verwaltung vor solch große Barrieren stellt.

Die finanzielle Grundausstattung der Stadt Golßen ist aufgrund der sehr guten
wirtschaftlichen Ausstattung mit Gewerbebetrieben, Lebensmittelindustrie,
Handwerksbetrieben im Vergleich mit anderen amtsfreien Gemeinden des
Landkreises Dahme-Spreewald sehr gut und dìe beste Basis für eine eigene
Verwaltung. Andere kleine Gemeinden mit einer weniger komfortablen
Finanzausstattung beweisen seit Jahre, dass das Prinzip Selbstverwaltung für sie gut
funktioniert. Vergleichbare verwaltungsstrukturen zeigen auch, dass die Amtsumlage
deutlich für die Finanzierung einer eigenen Verwaltung auskömmlich ist. Die Stadt
Golßen ist infrastrukturell sehr gut ausgestattet. Wir haben eine Bahnanbindung, eine
Kita, eine Schule, Schwimmbad und Bibliothek. Das Mehrgenerationenhaus ist erfüllt
mit Leben und Aktionen über a11e Generationen hinweg. Schloss und Schlosspark
sind unser Juwe1 — warum so11 díe Stadt Golßen nicht den Mut und das
Selbstbewusstsein haben, die Verwaltung bürgernah und effizient wíeder in die
eigene Hand zu nehmen. Warum schauen wir nicht nach den Chancen, sondern nur
nach den Risiken? Wir haben eine Verantwortung von den Bürgern übertragen
bekommen, die Stadt Golßen Iebendig zu erhalten und vonиärtszubringen. Das ist
uns in den Ietzten 10 Jahren ganz offensichtlich nicht gelungen. Es ist Zeit, das
Ruder rumzureißen und neu anzufangen!


